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Vorbemerkungen 

Rechtsetzung ist sicherlich das bedeutendste Instrument der Politik im Allgemei-
nen und der Bildungs- und Berufsbildungspolitik im Besonderen. Die Rechtsord-
nung des Bildungswesens ist das Produkt politischer Prozesse und deshalb im-
mer wieder erneut Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Zugleich aber 
gibt auch umgekehrt das Recht den Rahmen für politische Entscheidungen und 
Steuerungsprozesse im Bildungswesen vor. Das gilt insbesondere für die der 
Politik vorgelagerten Menschenrechte wie z. B. das Recht auf Persönlichkeitsent-
faltung, aber auch für das Verfassungsrecht, das die Möglichkeiten und Grenzen 
politischer Einflussnahme auf Bildung und Berufsbildung regelt. 

Der enge Zusammenhang von Berufsbildungspolitik und Berufsbildungsrecht 
lässt sich besonders plastisch an den inzwischen fast 100 Jahre andauernden 
wirtschafts-, sozial- und bildungspolitischen Auseinandersetzungen um die Kodi-
fizierung einer umfassenden und einheitlichen gesetzlichen Regelung der Be-
rufsausbildung in Deutschland verdeutlichen. Die erste Hälfte dieser Epoche fand 
in der Bundesrepublik mit der Verabschiedung des „Berufsbildungsgesetzes“ von 
1969 einen vorläufigen Höhepunkt, zugleich markiert dieser Zeitpunkt den Start 
zu einer weiteren Spirale politischer Auseinandersetzungen um die Reichweite 
staatlicher Eingriffsrechte, um die angemessene Berücksichtigung der Beteilig-
teninteressen, um die Kompetenzzuweisungen im föderalen Bundesstaat oder 
um die Sicherstellung von Quantität und Qualität beruflicher Aus- und Weiterbil-
dung. Auch die Neufassung des Berufsbildungsgesetzes im Jahr 2005 dürfte nur 
ein Zwischenschritt auf der Suche nach einem Ausgleich unterschiedlicher Inte-
ressen im Berufsbildungsbereich sein.  

Der Kurs „Berufsbildungsrecht“ will einen ersten Überblick über die verfassungs-
rechtlichen, ordnungsrechtlichen und vertragsrechtlichen Aspekte beruflicher 
Aus- und Weiterbildung geben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Regelungen 
des Berufsbildungsgesetzes, auch wenn Fragen der beruflichen Bildung Gegen-
stand einer Vielzahl weiterer Gesetze des Arbeits- und Arbeitsförderungsrechts 
sind. Themen des Betriebsverfassungsrechts und des Tarifvertragsrechts werden 
hier nur angedeutet, soweit sie sich auf ein Berufsausbildungsverhältnis bezie-
hen.  




